
Staats- und Rechtstheorie

der Arbeiterklasse geführten Werk
tätigen bei der Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesell
schaft und auf dem Wege zum 
Kommunismus«. (Programm der 
SED, 55)

Staats- und Rechtstheorie: all
gemeine Lehre über die Entste
hung, das Wesen und die Funktion 
des —> Staates und des —> Rechts in 
der Gesellschaft. Theoretische Auf
fassungen über Staat und Recht 
entstanden bereits in der Antike 
auf der Grundlage der Herausbil
dung des Staates als Ergebnis der 
Spaltung der Gesellschaft in feind
liche —» Klassen. So wurden umfas
sende Theorien über den Staat und 
das Recht von Platon in seinen 
Werken »Der Staat« und »Gesetze« 
sowie von Aristoteles in seiner »Poli
tik« entwickelt. Augustinus in sei
nem »Gottesstaat« und Thomas von 
Aquin in seiner »Summe der Theo
logie« legten die Grundlagen des 
theologisch-religiösen Staatsver
ständnisses der Feudalgesellschaft, 
in welcher der Staat als eine von 
Gott verordnete Einrichtung und 
die Herrscher als Statthalter Gottes 
erscheinen. Die Ideologen der pro
gressiven Bourgeoisie schufen spä
ter im Kampf gegen den Feudal
staat und seine theologisch-religiö
se Verklärung die Grundlagen der 
bürgerlichen S., welche den Staat 
als eine weltliche, von Menschen 
geschaffene Einrichtung erklärte. 
Diese spielte eine wichtige Rolle in 
der Formung des bürgerlichen poli
tischen Bewußtseins und der ideo
logischen Vorbereitung der bürger
lichen Revolution. Die von Grotius, 
Pufendorf, Hobbes, Locke u. a. be
gründeten Naturrechtstheorien des 
Staates gingen davon aus, daß die 
Menschen im Gegensatz zu dem 
unnatürlichen Zustand des feuda
len Ständestaates eine vernünftige 
Staatsordnung schaffen können, 
die der wahren Natur des Men
schen entspricht. Diese Auffassung 
drückte die Bedürfnisse und Be-
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Strebungen der progressiven Bour
geoisie in ihrem Kampf gegen die 
Feudalgesellschaft und die herr
schende Aristokratie aus. Nachdem 
die Bourgeoisie durch die siegrei
chen bürgerlichen Revolutionen 
und die Entfaltung der kapitalisti
schen Produktionsweise zur poli
tisch und ökonomisch herrschen
den Klasse geworden war und den 
bürgerlichen Staat als ihr Machtin
strument geschaffen hatte, wandel
ten sich ihre theoretischen Auffas
sungen über Staat und Recht 
grundlegend. Ihr wichtigstes Be
dürfnis wurde nun, ihre eigene 
staatliche Macht, ihre Klassenherr
schaft zu begründen und gegen die 
Arbeiterklasse und die Ansprüche 
aller ausgebeuteten Belassen und 
Schichten zu verteidigen. Diesem 
Zweck dienten verschiedene Rich
tungen und Schulen der allgemei
nen S. So der Rechtspositivismus, 
der den positiven, vorhandenen 
Staat und das positive, vorhandene 
Recht als etwas Gegebenes nimmt, 
ohne die Frage nach Ursprung und 
Wertung zu stellen. Dazu gehört 
auch die faschistische Staatstheo
rie, welche die offen terroristische 
Herrschaft des Monopolkapitals 
durch die These vom »totalen 
Staat« rechtfertigte. Eine weitere 
Auffassung ist die technokratische 
Staatskonzeption oder die plurali
stische Staatstheorie, die den bür
gerlichen Staat als klassenneutrales 
Organ des Gemeinwohls hinstellt, 
dem die Aufgabe zufällt, zwischen 
den Interessen der verschiedenen 
Gruppen in der Gesellschaft zu 
vermitteln. Auch die sozialreformi
stische Theorie vom Sozialstaat, 
der angeblich die Widersprüche 
zwischen den Sozialpartnern aus
gleicht und das allmähliche Hin
überwachsen der kapitalistischen 
Gesellschaft in eine »soziale Demo
kratie« ermöglichen soll, gehört zu 
den bürgerlichen Anschauungen 
vom Staat.
In striktem Gegensatz hierzu steht 
die marxistisch-leninistische S., weil


